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Das Recht auf freie Meinungsäußerung
ist ein Recht, das jedem Einzelnen 

gleichermaßen zusteht. Es ist eine wesent-
liche Voraussetzung für den Fortschritt 
demokratischer Gesellschaften und für die 
persönliche Entwicklung des Einzelnen. Es 
gibt einen rechtlichen Rahmen, der dieses 
Recht sowohl auf internationaler als auch 
auf lokaler Ebene schützt. Im Laufe der 
Geschichte haben die Machthaber jedoch 
immer wieder versucht, die Meinungsfrei-
heit einzuschränken, weil sie glaubten, dass 
kritische Meinungen ihren Interessen scha-
den und ihre Herrschaft gefährden könnten. 
Aus diesem Grund haben sie ihre Macht 
dazu gebraucht, missliebige Stimmen 
mittels Zensur zum Schweigen zu bringen. 
Sie instrumentalisierten das Rechtssystem, 
das sie unter Druck setzten, in ihrem Sinne 
zu agieren, und schreckten auch nicht vor 
Gewalt zurück. Vor allem dort, wo Despo-
tismus vorherrschte, wurden Print- und 
Massenmedien, zwei mächtige Mittel der 
Meinungsfreiheit, systematisch kontrolliert 
und dazu gebracht, der Staatsideologie 
Stimme zu verleihen. 

Von der Meinungsfreiheit hängt auch 
die Existenz der Wissenschaft ab. Die Zahl 
der Journalisten und Akademiker, die unter 
Druck gesetzt, entlassen, Opfer von Gewalt 
und sogar getötet werden, ist in Ländern, 
in denen die Meinungsfreiheit verletzt wird, 
beachtlich. 

Die Türkei hat sich während der 
Präsidentschaft Erdoğans Tag für Tag mit 
unglaublicher Geschwindigkeit von der De-
mokratie entfernt, insbesondere nach dem 
Putschversuch vom 15. Juli 2016, dessen 
Täter noch immer nicht ermittelt wurden. 
Menschenrechtsverletzungen nahmen zu, 
Gesetze wurden bewusst gebrochen oder 
außer Kraft gesetzt, und eine despotische 
Herrschaftsweise kam zum Vorschein. Je-
den Tag werden Intellektuelle, Journalisten, 
Schriftsteller, Akademiker, Mitglieder von 
Nichtregierungsorganisationen, Menschen-
rechtsaktivisten und Nutzer sozialer Medi-
en, denen vorgeworfen wird, sich kritisch 

über die Regierung zu äußern, beschuldigt, 
einer terroristischen Organisation anzuge-
hören und deshalb vor Gericht gestellt.

In unserem Bericht haben wir eine Art 
Panoramafoto der Meinungsfreiheit in der 
Türkei gemacht, wo im internationalen 
Vergleich die meisten Journalisten und 
Akademiker inhaftiert werden. 

Abschnitt 1
RECHTLICHER RAHMEN

RECHTLICHE GARANTIEN ZUM 
SCHUTZ DER MEINUNGSFREIHEIT 
Die Meinungsfreiheit ist ein Recht, das 

von den Vereinten Nationen als Teil der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
ausgerufen wurde, die von der Türkei wie 
von vielen anderen Ländern am 6. April 
1949 angenommen und unterzeichnet 
wurde. (1) Die Türkei unterzeichnete und 
ratifizierte den Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte (die 
Türkei unterzeichnete das Abkommen am 
15. August 2000 und bekräftigte es am 23.
September 2013) sowie die Europäische
Menschenrechtskonvention. Türkische
Gerichte sind also verpflichtet, die Men-
schenrechte zu achten, indem sie das
Recht auf freie Meinungsäußerung sichern
und schützen. Jede Einschränkung des
Rechts auf freie Meinungsäußerung und
der Freiheit zur Schaffung von Inhalten in
den Mitgliedstaaten des Europäischen Ra-
tes muss den in Artikel 10 der Europäischen
Menschenrechtskonvention genannten
Kriterien entsprechen.

Artikel 10 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention:
(1) Jede Person hat das Recht auf freie

Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt 
die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, 
Informationen und Ideen ohne behördliche 
Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staats-
grenzen zu empfangen und weiterzugeben. 
Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für 
Hörfunk-, Fernseh- oder Kinounternehmen 
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eine Genehmigung vorzuschreiben. 

Artikel 19 des Internationalen Pakts 
über bürgerliche und politische Rechte:

(1) Jedermann hat das Recht auf unbe-
hinderte Meinungsfreiheit.

(2) Jedermann hat das Recht auf freie
Meinungsäußerung; dieses Recht schließt 
die Freiheit ein, ohne Rücksicht auf Staats-
grenzen Informationen und Gedankengut 
jeder Art in Wort, Schrift oder Druck, durch 
Kunstwerke oder andere Mittel eigener 
Wahl sich zu beschaffen, zu empfangen 
und weiterzugeben.

(3) Die Ausübung der in Absatz 2 vorge-
sehenen Rechte ist mit besonderen Pflich-
ten und einer besonderen Verantwortung 
verbunden. Sie kann daher bestimmten, 
gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen 
unterworfen werden, die erforderlich sind

a) für die Achtung der Rechte oder des
Rufs anderer;

b) für den Schutz der nationalen Sicher-
heit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), 
der Volksgesundheit oder der öffentlichen 
Sittlichkeit.

DIE MEINUNGSFREIHEIT DARF 
AUCH WÄHREND EINES 
NOTSTANDS NICHT 
EINGESCHRÄNKT WERDEN 
Artikel 4 des Internationalen Pakts über 

bürgerliche und politische Rechte besagt, 
dass „im Falle eines öffentlichen Notstands“ 
die in Artikel 19 (2) genannten Rechte ein-
geschränkt oder begrenzt werden können. 

Die türkischen Behörden hatten am 21. 
Juli 2016 gegenüber dem Generalsekretär 
des Europäischen Rates erklärt, dass einige 
der nach dem Staatsstreich ergriffenen 
Maßnahmen eine Ausnahmeregelung von 
einigen der vom Europäischen Menschen-
rechtsrat festgelegten Verpflichtungen 
beinhalten könnten. Am selben Tag teilten 
die türkischen Behörden dem Generalse-
kretär der Vereinten Nationen mit, dass sie 
gemäß Artikel 4 des ICCPR gegebenenfalls 
von ihrem Recht auf Derogation Gebrauch 

machen und die in den Artikeln 2/3 sowie 
9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 25, 26 und 
27 genannten Rechte ausgesetzt wer-
den. Nach dem Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte (ICCPR) 
und der Europäischen Menschenrechts-
konvention ist die Inanspruchnahme des 
Rechts auf Derogation jedoch an be-
stimmte Bedingungen geknüpft, und einige 
Rechte können niemals ausgesetzt werden. 
Die Anwendung von Ausnahmeregelungen 
darf nicht diskriminierender Natur oder mit 
anderen völkerrechtlichen Verpflichtungen 
des Staates unvereinbar sein. Das Hauptziel 
muss sein, Normalität wiederherzustellen, 
so wie es die Menschenrechte erfordern. 

Das Recht auf freie Meinungsäuße-
rung ist von jeglicher Einschränkung von 
Verpflichtungen ausgenommen, ob unter 
normalen oder außergewöhnlichen Bedin-
gungen. (2) Der Menschenrechtsausschuss 
der Vereinten Nationen kommt zu dem 
Schluss, dass die im ICCPR vorgesehene 
Einschränkung von Verpflichtungen eine 
Ausnahme darstellen und vorübergehend 
sein muss. 

Die Verfassung der Republik Türkei (3)
VII. Meinungs- und Überzeugungsfrei-

heit
Artikel 25: Jedermann genießt Mei-

nungs- und Überzeugungsfreiheit.
Niemand darf, aus welchem Grund 

und zu welchem Zweck auch immer, zur 
Äußerung seiner Meinungen und Überzeu-
gungen gezwungen werden; er darf wegen 
seiner Meinungen und Überzeugungen 
nicht gerügt oder einem Schuldvorwurf 
ausgesetzt werden.

Artikel 26: Jedermann hat das Recht, 
seine Meinungen und Überzeugungen in 
Wort, Schrift, Bild oder auf anderem Wege 
allein oder gemeinschaftlich zu äußern und 
zu verbreiten. Diese Freiheit umfasst auch 
die Freiheit des Empfangs oder der Abgabe 
von Nachrichten und Ideen ohne Eingriff 
öffentlicher Behörden. Der Vorschrift dieses 
Absatzes steht nicht entgegen, Veröffent-
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lichungen durch Radio, Fernsehen, Kino 
oder auf ähnlichem Wege einem Genehmi-
gungssystem zu unterwerfen.

Artikel 28: Die Presse ist frei, Zensur 
findet nicht statt. Die Gründung einer 
Druckerei darf nicht an die Bedingung einer 
Genehmigung oder der Leistung einer 
finanziellen Sicherheit gebunden werden

Artikel 30: Die dem Gesetz gemäß als 
Pressebetrieb gegründeten Druckereien 
und ihre Nebenanlagen dürfen nicht mit 
der Begründung, sie seien Tatwerkzeug, 
beschlagnahmt und eingezogen oder aus 
dem Verkehr gezogen werden.

ARTIKEL DES TÜRKISCHEN 
STRAFGESETZBUCHS SCHRÄNKT 
DIE MEINUNGSFREIHEIT EIN
Die Türkei ist das Land, das vom Euro-

päischen Gerichtshof für Menschenrechte 
am häufigsten mit Bezug auf die Meinungs-
freiheit verurteilt wurde. (4) Nach Angaben 
des EGMR zu seiner juristischen Arbeit im 
Jahr 2018 hat die Türkei in 40 Gerichts-
verfahren gegen Artikel 10 der EMRK zum 
Schutz der Meinungsfreiheit verstoßen. 

Betrachtet man, zu welchen Themen 
der EGMR angerufen wird, so wird deut-
lich, dass das türkische Strafgesetzbuch 
und das Gesetz zur Verhinderung von 
Terrorismus die größten Hindernisse für 
die Presse- und Meinungsfreiheit in der 
Türkei darstellen. Insbesondere zweideutige 
Aussagen, die den Strafgesetzen später 
hinzugefügt wurden, werden zur Einschrän-
kung der Meinungsfreiheit verwendet. 
Diese Artikel stehen im Widerspruch zu den 
entsprechenden Artikeln der EMRK und des 
Internationalen Pakts über bürgerliche und 
politische Rechte. 

Die Artikel 28 und 29 der türkischen 
Verfassung, die die Pressefreiheit schüt-
zen, werden durch folgende Verordnung 
eingeschränkt: 

„Wer Nachrichten oder Schriften, wel-
che die innere und äußere Sicherheit des 
Staates, die unteilbare Einheit von Staats-
gebiet und Staatsvolk bedrohen oder zur 

Begehung einer Straftat oder zu Aufstand 
oder Aufruhr ermuntern oder im Zusam-
menhang mit geheimen Informationen des 
Staates stehen, schreibt oder drucken lässt 
oder zu demselben Zweck druckt sowie an-
deren übergibt, ist gemäß den Vorschriften 
des diese Straftaten betreffenden Gesetzes 
verantwortlich.“ 

Die Pressefreiheit wird mit diesem 
Zusatzartikel eingeschränkt. 

Im Gesetz zur Terrorbekämpfung Nr. 
3713 sind die Mitgliedschaft in einer terro-
ristischen Vereinigung und Propaganda für 
eine solche verboten, aber einige wesentli-
che Begriffe sind nicht definiert. Das Gesetz 
legt nicht fest, welche Handlungen als 
Terrorismus zu betrachten sind. In Artikel 
7 (2) des Gesetzes heißt es, dass „Perso-
nen, die Propaganda für eine terroristische 
Organisation betreiben, die die Methoden 
der Organisation, zu denen auch Zwang, 
Gewalt und Bedrohung gehören, als legitim 
erscheinen lassen, gutheißen oder andere 
zur Anwendung dieser Methoden anstiften“, 
mit einer Freiheitsstrafe von einem bis fünf 
Jahren bestraft werden sollen. Ergänzend 
wird ausgeführt, dass die Strafe um die 
Hälfte erhöht wird, wenn diese Straftat 
unter Verwendung von Medienorganen 
begangen wurde. 

Das Gesetz zu „Beleidigung des Tür-
kentums, der Republik, des Staates, des 
türkischen Parlaments, der Regierung oder 
der Justizorgane“ (Artikel 301) führte zur 
Inhaftierung von Hunderten von Intellektu-
ellen. Das Gerichtsverfahren gegen Hrank 
Dink ist ein Beispiel dafür. Dink wurde der 
Beleidigung des Türkentums für schuldig 
befunden und anschließend in Istanbul von 
Ultranationalisten ermordet. 

Artikel 299 besagt, dass die Beleidigung 
des Präsidenten mit bis zu vier Jahren Haft 
geahndet werden kann. Für die Einleitung 
eines Gerichtsverfahrens ist die Geneh-
migung des Justizministers erforderlich; 
hochrangige Bürokraten, einschließlich des 
Präsidenten, können jedoch gegen Jour-
nalisten, Künstler und Akademiker wegen 

VERLETZUNGEN 
DER MEINUNGS-

FREIHEIT 
IN DER TÜRKEI 

05
 



Beleidigung des Präsidenten klagen. 
Türkisches Gesetz über den nationalen 

Geheimdienst: Der Artikel Nr. 6532 (2014) 
gab dem türkischen Geheimdienst die 
Erlaubnis, ohne Gerichtsbeschluss auf die 
persönlichen Daten von Personen zuzugrei-
fen. Gemäß dem Artikel hat die Organisa-
tion das Recht, Informationen, Unterlagen 
und Daten von öffentlichen Einrichtungen, 
Finanzinstituten sowie offiziellen und nicht 
offiziellen Einrichtungen zu sammeln. 

Der Gesetzestext sieht auch schwere 
Strafen für das Sammeln und Veröffentli-
chen von Informationen über den Geheim-
dienst vor. Demnach ist die Verbreitung von 
Informationen oder Dokumenten über die 
Organisation mit bis zu neun Jahren Haft zu 
bestrafen. Dieser Artikel trat nach der Veröf-
fentlichung von Skandalen im Zusammen-
hang mit dem Inlandsgeheimdienst in Kraft, 
die von Journalisten aufgedeckt worden 
waren. Ziel war es, mit diesen drakonischen 
Strafen zu verhindern, dass Nachrichten 
über den Geheimdienst an die Öffentlichkeit 
gelangen. (5) 

BESCHRÄNKUNGEN 
DES INTERNETS
Das Internet ist zu einer der Plattfor-

men geworden, auf der die freie Meinungs-
äußerung und der freie Zugang zu Infor-
mationen eine der wichtigsten Funktionen 
darstellen. Die erste Zensur im Internet in 
der Türkei fand im Jahr 2007 statt, als der 
Zugang zu YouTube gesperrt wurde. Kurz 
darauf wurde das Ministerium für Tele-
kommunikation gegründet und ein neues 
Gesetz in Kraft gesetzt, das, um Kinder 
vor schädlichen Inhalten zu schützen, die 
Sperrung des Zugangs jeglicher Websites 
ermöglichte. 

Im Mai 2007 wurde der Artikel 5651 
„Regulierung von Internetübertragun-
gen und Bekämpfung von Straftaten im 
Internet“ in Kraft gesetzt, woraufhin durch 
Gerichtsentscheidungen und Zugangs-
sperren des Telekommunikationsminis-
teriums der Zugang zu 90.000 Websites 

gesperrt wurde, darunter auch zu solchen, 
die nach Juli 2015 kritisch über die Regie-
rung berichteten. (6)

 Artikel 5651 – das Internetgesetz – 
eröffnete der Regierung die Möglichkeit, 
im Namen der nationalen Sicherheit den 
Zugang zum Internet zu blockieren und 
jegliche Internetinhalte zu zensieren. 

Die AKP-Regierung hat am 29. April 
2017 den Zugang zu Wikipedia gesperrt. 
Als Wikipedia sich weigerte, einen Artikel 
zu löschen, in dem behauptet wird, die Tür-
kische Republik unterstütze terroristische 
Gruppen in Syrien, sperrte die Regierung 
den Zugang zu der Website. Das Verbot 
besteht bis heute. (7)

Nach den Untersuchungen zu Kor-
ruption und Bestechung vom 17. bis 25. 
Dezember 2013 verschärfte die AKP-Re-
gierung mit Hilfe von Artikel 5651 die straf-
rechtlichen Folgen für Zugangsanbieter 
und führte weitere Einschränkungen ein. 
All diese Schritte wurden trotz internatio-
naler Kritik und Empörung unternommen. 
Der OSZE-Beauftragte für die Freiheit 
der Medien erklärte: „Diese Maßnahmen 
widersprechen den Prinzipien der OSZE 
und internationalen Standards. Sie haben 
das Potenzial, die Meinungsfreiheit, den 
investigativen Journalismus, den Schutz 
von Nachrichtenquellen, den politischen 
Diskurs und den Zugang zu Informationen 
im Internet zu beeinträchtigen.“ (8)

TWITTER, FACEBOOK UND 
YOUTUBE GESPERRT 
Nach den Änderungen des Gesetzes 

Nr. 5651 im Februar 2014 unterzeichnete 
das Ministerium für Telekommunikation 
am 18. und 27. März 2014 beziehungs-
weise 2015 Verwaltungsbeschlüsse, die 
den Zugang zu den Plattformen Facebook, 
Twitter und YouTube verhinderten. Die 
Beschlüsse wurden vom Verfassungsge-
richt für verfassungswidrig erklärt und die 
Sperrung wurde aufgehoben. (9) Im Jahr 
2014 hob das Verfassungsgericht im April 
das Twitter-Verbot und im Mai das You-
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Tube-Verbot mit der Begründung auf, die 
Entscheidungen verstießen gegen die Mei-
nungsfreiheit, und verärgerte damit ins-
besondere Erdoğan und die AKP. Erdoğan 
bezeichnete die Aufhebung des Verbots 
auf Twitter als „anti-national“ und sagte 
über den Beschluss des Verfassungsge-
richts: „Ich akzeptiere ihn nicht.“ (10)

Betreffend der Internetverbote in der 
Türkei wurden von den Friedensgerichts-
höfen, auch bekannt als „Projektgerich-
te“ der AKP-Regierung, mehr als 3000 
Gerichtsentscheidungen gefällt, und mehr 
als 20.000 URLs wurden gesperrt. Nahezu 
700 dieser Entscheidungen beziehen sich 
auf Twitter-Konten und bestimmte Tweets, 
500 auf Facebook-Inhalte und 200 auf 
Inhalte, die auf der Plattform YouTube 
veröffentlicht wurden. 60 Gerichtsent-
scheidungen sperrten Inhalte der Tages-
zeitung Cumhuriyet, 36 der Tageszeitung 
Sözcü, 28 der Tageszeitung Radikal, 24 
der Tageszeitung Zaman und 40 der 
Nachrichten-Website T24. Noch besorg-
niserregender ist die Tatsache, dass 95 
dieser Sperrbeschlüsse vom damaligen 
Premierminister Ahmet Davutoğlu bean-
tragt wurden und 50 davon auf Antrag von 
Präsident Erdoğan umgesetzt wurden. 
(11) Alle diese Entscheidungen wurden
von Strafgerichten in Ankara und Istanbul
getroffen.

Artikel 8 (A) wurde mit einer Änderung 
im März 2015 in das Gesetz aufgenommen 
und ermöglichte es dem Ministerium für 
Kommunikation und Telekommunikati-
on, unter vorgeschobenen Gründen ohne 
Gerichtsbeschluss den Zugang zu Websites 
zu sperren. Seit  2015 sperrte die Regierung 
den Zugang zu 110.000 Websites und mehr 
als 16.500 URLs. (12)

Abschnitt 2 
EINGRIFFE IN DIE PRESSE- UND 
MEINUNGSFREIHEIT
EINGRIFFE IN DIE PRESSEFREIHEIT 
VOR DEM 15. JULI 2016 
Schon vor dem Putschversuch vom 

15. Juli war unter der AKP-Regierung die 
Pressefreiheit in der Türkei bedroht. Der 
OSZE-Beauftragte für die Freiheit der Medi-
en forderte in einer schriftlichen Erklärung 
vom 4. April 2011 die türkischen Behörden 
auf, die gesetzlichen Regelungen für die 
Medien besser mit den Prinzipien der OSZE 
zur Pressefreiheit in Einklang zu bringen. 
In einer der Erklärung beigefügten Liste 
wurden auch die Namen von 57 Journa-
listen aufgeführt, die zu diesem Zeitpunkt 
inhaftiert waren. 

Die Einleitung von Korruptionsermitt-
lungen gegen Präsident Recep Tayyip 
Erdoğan und seine Verwandten am 17. bis 
25. Dezember 2013 wurde ein wichtiger 
Wendepunkt. Erdoğan behauptete, dass 
die Staatsanwälte und Polizisten, die die 
Ermittlungen einleiteten, Mitglieder der von 
Fethullah Gülen angeführten Bewegung 
waren. Er beschuldigte die Gülen-Bewegung 
eines Putschversuchs gegen ihn und die 
AKP-Regierung. Schließlich stufte Erdoğan 
die Gruppe als terroristische Organisation 
ein. (13) Er nahm Journalisten und „zentrale“
Medienorganisationen ins Visier, die ihm ge-
genüber kritisch eingestellt waren. Einige der 
Journalisten, die Erdoğan auf die schwarze 
Liste gesetzt hatte, wurden entlassen. (14) 
Der Druck auf Medienorganisationen, die 
für ihre Nähe zur Gülen-Bewegung bekannt 
waren, führte zur Beschlagnahme ihres 
gesamten Vermögens. Am 27. Oktober 
2015 wurden einige der meistgesehe-
nen Fernsehsender und meistgelesenen 
Zeitungen der Türkei, wie die zur Ipek Media 
Group gehörenden Zeitungen Bugün und 
Millet, sowie Bugün TV, Kanaltürk TV und 
Kanalturk Radio, enteignet. Die Verwaltung 
dieser Presseorgane wurde regierungsna-
hen Personen übertragen. (15) Innerhalb 
eines Tages wurden 58 regierungskritische 
Journalisten und Kolumnisten gefeuert. (16) 

Nach einer Weile wurden die Nach-
richtenarchive dieser Medienunternehmen 
gelöscht. (17) Die insgesamt 500 Mitarbeiter 
der Ipek Media Group wurden entlassen. 
Am 5. März 2016 wurde die Zaman Media 
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Group, die eine auflagenstarke Zeitung 
herausgibt und die für ihre Verbindungen 
zur Gülen-Bewegung bekannt ist, enteig-
net und an von der Regierung eingesetzte 
Treuhänder übergeben. Die Zeitung Zaman 
sowie die Zeitschrift Aksiyon der FEZA 
Media Group, die Nachrichtenagentur 
Cihan und das Management von Today’s 
Zaman werden inzwischen von AKP-nahen 
Personen kontrolliert. Die Veröffentlichungs-
politik all dieser Medienorgane wurde um 
180 Grad gedreht und sie unterstützen nun 
die AKP-Regierung. (18) Ebenso wurde 
beschlossen, 13 Kanäle, darunter Mehtap 
TV, Ebru TV und Burç FM, die zur Samanyolu 
Broadcasting Group gehören, von der Liste 
der via Satellit ausgestrahlten Kanäle zu 
streichen. Seit dem 30. April 2016 werden 
ihre Veröffentlichungen blockiert. (19) Die 
Sender wurden geschlossen, und 850 Mitar-
beiter wurden arbeitslos. (20)

CAN DÜNDAR AUF ERDOĞANS 
GEHEISS VERHAFTET 
Die Gerichtsbarkeit in der Türkei handelt 

auf Druck und Anordnung Erdoğans. Ein 
gutes Beispiel dafür ist die Verhaftung des 
Chefredakteurs der Tageszeitung Cumhu-
riyet im Jahr 2015. 

Die Zeitung Cumhuriyet, die für ihre 
regierungskritische Haltung bekannt ist, ver-
öffentlichte am 29. Mai 2015 eine Reportage 
über Lkw-Lieferungen des Inlandsgeheim-
dienstes, die angeblich Waffen an die Ter-
rororganisation ISIS enthielten. Am 31. Mai 
drohte Erdoğan im staatlichen Fernsehsen-
der TRT1 Journalisten, die diese Nachricht 
brachten, und sagte: „Diese Verleumdungen 
des Inlandsgeheimdienstes stellen eine ge-
setzwidrige Operation dar. Das ist Spionage. 
Diese Zeitung hat sich an dieser Spiona-
ge-Operation beteiligt. Es soll offensichtlich 
Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung 
genommen werden. ... Die Person, die diese 
Nachricht verfasst und als Sondermeldung 
in Umlauf gebracht hat, wird wohl einen 
hohen Preis dafür zahlen; ich werde sie nicht 
einfach so davonkommen lassen.“ (21) 

In den folgenden Tagen sagte Erdoğan: 
„Wir entwickeln ein Projekt. Tausende von 
Klagen werden eingereicht werden.“ Am 
26. November 2015 wurden Can Dündar, 
Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet, und 
Erdem Gül, Leiter des Hauptstadtbüros der 
Zeitung in Ankara, vom 7. Istanbuler Frie-
densgerichtshof u. A. mit der Begründung 
Spionage und Unterstützung einer terroris-
tischen Vereinigung inhaftiert. Dündar und 
Gül blieben 92 Tage lang in Haft. Sie wurden 
freigelassen, nachdem das Verfassungs-
gericht entschieden hatte, dass dies eine 
Verletzung des Rechts auf freie Meinungs-
äußerung und des Rechts auf Sicherheit 
darstelle.

ERDOĞAN AKZEPTIERT 
DIE ENTSCHEIDUNG DES 
VERFASSUNGSGERICHTS NICHT 
Am 28. Februar 2016 sagte Präsident 

Erdoğan, dieser Vorfall habe absolut nichts 
mit der Meinungsfreiheit zu tun; es handele 
sich um einen Fall von Spionage: „Für mich 
kann es keine grenzenlose Freiheit der Medi-
en geben, das Verfassungsgericht mag so 
entschieden haben. Aber ich muss sie nicht 
akzeptieren und ich folge ihrer Entscheidung 
nicht; ich respektiere sie nicht. Es wurde 
entschieden, diese Menschen freizulassen. 
Das Gericht könnte aber auch an seiner 
Entscheidung gegen sie festhalten.“ (22) 
Nach dieser Erklärung Erdoğans wurden die 
Journalisten von dem Gericht zu 5 Jahren 
und 10 Monaten Gefängnis verurteilt. (23)

SCHLIESSUNG VON MEDIEN UND 
VERHAFTUNGEN WÄHREND DES 
NOTSTANDS NACH DEM 15. JULI 
Bei dem Putschversuch am 15. Juli 

verloren 250 Zivilisten ihr Leben. Im Rahmen 
einer in der gesamten Türkei eingeleite-
ten Operation wurden bisher mindestens 
511.000 Menschen festgenommen, (24) 
allein bis März 2018 mindestens 228.137 
Menschen. (25) Laut der offiziellen Erklä-
rung des Innenministeriums befinden sich 
259.999 Personen in einem Ermittlungsver-
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fahren oder in der Prozessphase; trotz aller 
Freisprüche und Freilassungen sind immer 
noch 30.947 Personen in Haft. (26) Ein 
Großteil dieser Personen wurde unter dem 
Vorwurf der Mitgliedschaft in der Gülen-Be-
wegung, des versuchten Staatsstreichs 
und der Propaganda für eine terroristische 
Organisation verhaftet. 

Trotz dieser Massenverhaftungen und 
Hunderten von Anzeigen ist immer noch 
nicht klar, wer hinter dem Putschversuch 
vom 15. Juli steht. Die wichtigste Oppositi-
onspartei, die Republikanische Volkspartei 
CHP, behauptet, dass der Putschversuch 
eine von der AKP-Regierung selbst kontrol-
lierte Aktion gewesen sei. (27)

Seit dem 15. Juli hat der Druck auf 
das Recht auf freie Meinungsäußerung 
drastisch zugenommen. Bis Ende 2016 
wurden 178 Medien, darunter hauptsächlich 
Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Fern-
sehsender, durch die nach der Verhängung 
des Ausnahmezustands (OHAL) am 20. Juli 
2016 erlassenen Gesetzesdekrete geschlos-
sen. (28) Darüber hinaus wurden 30 Verlage 
geschlossen und ihre Bücher verboten. 
(29) Die Zahl der arbeitslos gewordenen 
Journalisten überstieg nach Angaben des
türkischen Journalistenverbands 10.000. 
(30) Die Gesetzesdekrete haben die bereits 
bestehenden Einschränkungen der Mei-
nungsfreiheit durch das Anti-Terror-Gesetz 
und die Vorschriften zum Verbot von Kritik 
am Präsidenten und anderen Amtsträgern 
weiter verschärft. Auch nach dem Ende des 
Ausnahmezustands am 17. Juli 2018 bleibt 
die Meinungsfreiheit bedroht. 

191 JOURNALISTEN IN HAFT 
Seit der Verhängung des Ausnahmezu-

stands wurden mehr als 300 Journalisten 
verhaftet – alle mit der Begründung, dass 
sie Kritik an der AKP geübt haben, obwohl 
sie bei verschiedenen Institutionen mit 
jeweils unterschiedlicher Sendepolitik 
arbeiteten. Zusammen mit den inzwischen 
freigelassenen Journalisten befinden sich 
noch 191 in Haft. (31) Die Zahl der Journa-

listen, die sich im Ausland befinden, beträgt 
167; gegen sie liegen Haftbefehle vor. 34 
ausländische Journalisten wurden ins Visier 
genommen und aus der Türkei abge-
schoben. Allein im Jahr 2018 wurden 839 
Journalisten wegen ihrer Berichterstattung 
vor Gericht gestellt. Presseausweise (die 
mit Genehmigung des Ministerpräsidenten 
ausgestellt werden) von 1954 Journalisten, 
darunter 705, die für der Gülen-Bewegung 
nahestehende Medieninstitutionen arbeite-
ten, wurden ebenfalls annulliert. (32) 

MEDIEN GEHEN IN ANDERE HÄNDE 
ÜBER UND STEHEN UNTER DER 
KONTROLLE DER AKP-REGIERUNG 
Seit die AKP 2002 an die Macht kam, 

hat sich die türkische Presselandschaft 
grundlegend verändert. Die ersten Schritte 
der Umstrukturierung der Medien durch 
die AKP wurden im Jahr 2007 unternom-
men. Seitdem hat die AKP ihr Möglichstes 
getan, um neben den Mainstream-Medien 
regierungsnahe Medien zu stärken, und 
zu diesem Zweck staatliche Kapazitäten 
mobilisiert. Mächtige Medienunternehmen 
standen vor der Wahl, sich dem Willen der 
AKP zu beugen oder sich Strafen auszuset-
zen, die ihre Existenz bedrohen. 

Um die einzige Stimme zu sein, die 
die Massen erreichen kann, hat Erdoğan 
versucht, alle Medien auf das von ihm 
gewünschte Niveau zu bringen. (33) Er hat 
einen großen Teil der Journalisten und Intel-
lektuellen, die er als Kritiker seiner Regierung 
ansah, inhaftiert und etliche gezwungen, im 
Ausland zu leben. (34)

In einem von der größten Oppositions-
partei CHP erstellten Grundsatzpapier wur-
de festgestellt, dass die Partei für Gerechtig-
keit und Entwicklung (AKP) 95 % der Medien 
kontrolliert. (35) Dem CHP-Bericht zufolge 
ist die Pressefreiheit in der Türkei infolge der 
wirtschaftlichen und politischen Unterdrü-
ckung und der monopolistischen Praktiken 
der AKP im World Press Freedom Index von 
Platz 99 im Jahr 2002 auf Platz 157 im Jahr 
2018 gefallen. Die AKP-Regierung wollte 
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den Zugang zu Informationen in Verbindung 
mit dem Korruptionsskandal, in den Minister 
und enge Familienmitglieder verwickelt 
waren, blockieren. Allein zwischen 2011 und 
2018 wurde die Veröffentlichung von 468 
Nachrichten untersagt. In den ersten beiden 
Monaten des Jahres 2019 wurden 34 Sen-
deverbote verhängt. 

ÜBERNAHMEPOLITIK UND 
DEMORALISIERUNG DURCH 
SANKTIONEN 
Als die AKP die Doğan-Gruppe, die 

größte Mediengruppe in der Türkei, für die 
Veröffentlichung AKP-kritischer Nachrich-
ten hart bestrafte, war dies ein abschre-
ckendes Beispiel für die übrigen Medien 
und „zähmte“ andere Medienchefs, sodass 
sie eine „gehorsamere“ Linie verfolgten. 
(36)  

Der 82-jährige Chef der Doğan-Grup-
pe, Aydın Doğan, sah sich plötzlich mit 
der Gefahr eines Verfahrens gegen ihn 
konfrontiert, in dem er beschuldigt wurde, 
den postmodernen Putsch vom 28. Feb-
ruar 1997 unterstützt zu haben. Im Jahr 
2009 wurde gegen die Doğan-Gruppe eine 
Steuerstrafe in Höhe von 4,2 Milliarden TL 
verhängt, nachdem Erdoğan sie wiederholt 
wegen ihrer einseitigen Berichterstattung 
über die Regierung kritisiert hatte. Aydın 
Doğan wies damals den Vorwurf der 
Steuerhinterziehung zurück und sagte 
bezüglich der Vorwürfe, alles haben „eine 
politische Grundlage“. (37) Im Mai 2011 
verkaufte Aydın Doğan die Tageszeitungen 
Milliyet und Vatan an Demirören, einen 
Geschäftsmann, der für seine Nähe zur 
AKP-Regierung bekannt ist und der zuvor 
nicht im Mediensektor tätig war. Doğan 
verließ dann den Mediensektor, nachdem 
er die Zeitungen Hürriyet, Fanatik und 
Posta sowie große Sender wie Kanal D 
und CNN Türk im März 2018 an Demirören 
verkauft hatte.

Wie sich später herausstellte, rief 
Erdoğan Demirören nach der Veröffentli-
chung einer Nachrichtenmeldung an und 

beschimpfte Demirören wegen des Inhalts 
der Nachricht. Demirören entschuldigte 
sich daraufhin bei Erdoğan für die Veröf-
fentlichung und sagte Berichten zufolge: 
„Wie bin ich nur in dieses Geschäft hinein-
geraten“, und begann zu weinen. (38) Nach 
dem Verkauf der Doğan-Mediengruppe 
hatten 21 von 29 Zeitungen (mit Ausnah-
me von Sportzeitungen, Wirtschaftszeitun-
gen und fremdsprachigen Zeitungen) eine 
Führungsstruktur, die in hohem Maß der 
AKP-Regierung unterstand. Der Anteil der 
Zeitungen, die der Regierungslinie folgen, 
an der Gesamtauflage der Zeitungen liegt 
bei über 90 Prozent. (39) 

Auch die Übergabe der Mediengruppe 
Sabah-ATV war ein wichtiger Meilenstein. 
Aus den Dokumenten, die in die Korrupti-
onsuntersuchung einflossen, ging hervor, 
dass Sabah-ATV Ende 2013 zum Verkauf 
angeboten und von Geschäftsleuten der 
AKP gekauft wurde, die auf Anweisung 
von Erdoğan einen Kapitalpool bildeten. 
Der Medienkonzern wurde von nun an auf 
Anweisung Erdoğans und seines Schwie-
gersohns Berat Albayrak geführt. (40) 

LEBENSLANGE HAFT 
FÜR JOURNALISTEN 
In der Türkei werden Journalisten 

allein für ihre journalistische Tätigkeit 
zu Haftstrafen verurteilt. Das 26. Hohe 
Strafgericht zu Istanbul verurteilte die 
Journalisten Ahmet Altan, Mehmet Altan, 
Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek 
und Şükrü Tuğrul Özşengül zu lebenslan-
gen Haftstrafen. Die Journalisten wurden 
wegen Verstoßes gegen die Verfassung 
verurteilt, weil sie einen Staatsstreich her-
aufbeschwört und zum Putsch aufgerufen 
hätten (die Journalisten wiesen diese 
Anschuldigungen zurück). (41) 

Der UN-Sonderberichterstatter zum 
Schutz des Rechts auf freie Meinungsäu-
ßerung, David Kaye, und der Beauftragte 
für die Freiheit der Medien bei der Organi-
sation für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa (OSZE), Harlem Désir, erklärten 
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in ihrer Stellungnahme: „Diese harten 
Anklagen sind ein Angriff auf das Recht 
auf freie Meinungsäußerung und die Me-
dienfreiheit in der Türkei. Diese Haftstrafen 
stellen ein noch nie dagewesenes Ausmaß 
der Unterdrückung oppositioneller Stim-
men in der Türkei dar.“ (42) 

RICHTER, DIE NICHT VERURTEILEN,
WERDEN ERSETZT 
Hunderte von Journalisten werden vor 

Gericht gestellt und wegen Mitgliedschaft 
in einer terroristischen Vereinigung ange-
klagt – für Tweets, die sie in den sozialen 
Medien geteilt haben, für regierungskriti-
sche Kolumnen, für ihre Berichterstattung 
oder sogar für Fotos, die sie gemacht 
haben. Einige dieser Fälle wurden abge-
schlossen und einige der Journalisten sind 
verurteilt worden. In einem Fall wurden 29 
Journalisten auf einmal verurteilt. Der Fall, 
der vor dem 25. Hohen Strafgerichtshof 
in Istanbul verhandelt wurde, wurde zum 
Schauplatz von Interventionen der Regie-
rung. (43)

Am Ende des Prozesses entschied das 
Gericht auf Freilassung von 21 Journalis-
ten, 5 sollten noch in Untersuchungshaft 
bleiben. Die Freilassung wurde jedoch 
durch die Intervention von AKP-Regie-
rungsvertretern verhindert. Die Journa-
listen wurden weiter festgehalten und 
schließlich aufgrund weiterer Anklagen 
erneut inhaftiert. Anstelle des Gerichts, das 
die Journalisten freigelassen hatte, wurde 
eine neuer Senat eingesetzt, der alle Jour-
nalisten zu harten Strafen verurteilt hat. 19 
der Journalisten wurden zu 7 Jahren und 
6 Monaten Haft verurteilt, 14 von ihnen 
wurden wegen Mitgliedschaft in einer 
terroristischen Vereinigung zu 6 Jahren 
und 3 Monaten Haft verurteilt, während 
zwei Journalisten wegen Unterstützung 
einer terroristischen Vereinigung zu 2 
beziehungsweise 3 Jahren Haft verurteilt 
wurden. (44)

Im Türkei-Bericht des International 
Press Institute (IPI) mit dem Titel „Pro-

gress Arrested“ (Fortschritt unter Arrest) 
wird erklärt: „Nach dem Ausnahmezustand 
gab es keine Fortschritte bei der Presse-
freiheit mehr. Derzeit befinden sich 155 
Journalisten im Gefängnis.“ Weiter heißt 
es: „Von diesen wurden 30 vor und 125 
nach dem Putschversuch verhaftet. Die 
Urteile von 75 Journalisten sind bereits 
rechtskräftig, 82 Fälle sind noch nicht 
abgeschlossen.“ (45) 

Nach Angaben des Reuters Institute 
for Journalism Studies an der Universität 
Oxford rangiert die Türkei an zweiter Stelle, 
was das Misstrauen der Öffentlichkeit 
gegenüber den Nachrichten angeht. (46)

Freedom House, eine in den USA 
ansässige Denkfabrik, zeigt in ihrem 
„Freedom in the World“-Bericht, wie es 
um die Grundfreiheiten in den einzelnen 
Ländern der Welt bestellt ist. Für das Jahr 
2019 wurde festgestellt, dass die Türkei 
in die Kategorie der Länder fällt, in denen 
die Presse „nicht frei“ ist, und dass sich 
die Situation im Vergleich zu vergangenen 
Jahren „verschlechtert“ hat. (47) 

ENTLASSUNG UND VERHAFTUNG
VON AKADEMIKERN 
Während des Ausnahmezustands wur-

den 15 Universitäten und 1043 Schulen 
geschlossen. 7619 Akademiker wurden 
entlassen und 1400 Akademiker wurden 
verhaftet. (48) Die Aktivitäten von 19 Ge-
werkschaften, 1700 Vereinen, Stiftungen 
und Nichtregierungsorganisationen wur-
den eingestellt. 80.000 Lehrern wurde das 
Recht entzogen, zu unterrichten. 125.806 
Personen wurden aus öffentlichen Ämtern 
entfernt. (49) 

Um ein Ende der Anti-Terror-Politik 
der AKP-Regierung in den östlichen und 
südöstlichen Provinzen der Türkei zu 
fordern, die zu mehr als tausend zivilen 
Todesopfern und Menschenrechtsverlet-
zungen geführt hat, haben einige Aka-
demiker eine Erklärung vorbereitet. (50) 
Am 10. Januar 2016 unterzeichnete die 
Initiative „Akademiker für den Frieden“ 
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(BAK) die Erklärung „Wir unterstützen 
diese Verbrechen nicht“. Der Text wurde 
von insgesamt 2212 Akademikern von 483 
Universitäten – 111 in der Türkei und 372 
im Ausland – unterzeichnet. 

AKADEMIKER, DIE SICH FÜR DEN 
FRIEDEN EINSETZEN, WERDEN 
BEDROHT UND BESTRAFT 
Der türkische Präsident Erdoğan 

benutzte folgende Ausdrücke im Hinblick 
auf die Akademiker: „niederträchtig, grau-
sam, finster, ignorant, ekelhaft, Staats-
verräter, Lumpen, Handlanger einer 
terroristischen Organisation, ohne Moral, 
schmutzige Geister“. (51) Aufgrund der 
Worte von Präsident Erdoğan ergriff der 
Hochschulrat (YÖK) Maßnahmen, und 
die Unterzeichner der Erklärung wurden 
von den Universitäten verwiesen. Die 
Akademiker waren nicht nur ins Visier 
der Staatsbeamten geraten. Der radikale 
AKP-Anhänger und Anführer einer krimi-
nellen Organisation, Sedat Peker, sagte in 
Bezug auf die Akademiker: „Wir werden 
mit eurem Blut duschen.“ Gegen 499 
Akademiker wurden getrennte Verfahren 
wegen Propaganda für eine terroristi-
sche Organisation eingeleitet. Bis zum 8. 
Mai 2019 waren 191 Akademiker zu je-
weils 15 Monaten Haft verurteilt worden. 
(52) Und das, obwohl der EGMR auf die
Bedeutung der akademischen Freiheit
hinweist, zu denen die Freiheit von
Akademikern gehört, ihre Ansichten über
ihre Institutionen oder das System, mit
dem sie arbeiten, zu äußern, sowie die
Freiheit, Informationen und Fakten ohne
Einschränkungen zu verbreiten. (53)

AKADEMIKER BEGEHT 
SELBSTMORD 
Mehmet Fatih Traş, einer der Unter-

zeichner der von den Akademikern für 
den Frieden unterzeichneten Erklärung, 
setzte am 25. Februar 2017 seinem 
Leben ein Ende, weil er als Sympathisant 
von Terroristen bezeichnet und aus sei-

nem Job entlassen wurde, woraufhin er 
in eine schwere Depression verfiel. Traş 
schrieb in seinem Abschiedsbrief über 
die Ungerechtigkeiten, denen er ausge-
setzt war. (54)

WEGEN DER AUSSAGE „KINDER 
DÜRFEN NICHT STERBEN“ 
VERHAFTET UND MIT IHREM BABY 
INS GEFÄNGNIS GESTECKT 
Einer der Vorfälle, der den Tiefpunkt, 

den die Meinungsfreiheit während der 
AKP-Regierung erreicht hat, am bes-
ten verdeutlicht, ist die Inhaftierung der 
Lehrerin Ayşe Çelik. Am 8. Januar 2016 
meldete sich Ayse Çelik telefonisch in einer 
Fernsehsendung und sagte: „Wissen Sie 
überhaupt, was in der südöstlichen Region 
der Türkei vor sich geht? Hier werden 
ungeborene Kinder, Mütter, Menschen 
getötet. Als Künstler, als Mensch darf man 
nicht schweigen, man muss Stopp sagen. 
Schande! Menschen, Kinder dürfen nicht 
mehr sterben, Mütter sollen nicht mehr 
weinen müssen.“ (55)

Für diese Äußerungen wurde Çelik zu 
einem Jahr und drei Monaten Haft verur-
teilt, wegen „Propaganda für eine terroristi-
sche Vereinigung“. 

Çelik wurde zusammen mit ihrer 6 Mo-
nate alten Tochter in das E-Typ-Gefängnis 
von Diyarbakir gebracht. Um Çelik zu un-
terstützen, wurden 38 Personen, die sich 
bei der Staatsanwaltschaft mit den Worten 
„Wir sind alle Lehrerin Ayse“ meldeten, 
ebenfalls wegen terroristischer Propagan-
da zu fünf Jahren Haft verurteilt. (56)

Viele, die sich in den sozialen Medien 
ähnlich kritisch äußerten, wurden eben-
falls vor Gericht gestellt und mit ähnlichen 
Anschuldigungen inhaftiert. In den sechs 
Monaten nach dem 15. Juli wurden 3710 
Personen wegen ihrer Beiträge in den 
sozialen Medien vor Gericht gestellt. 1656 
Personen wurden inhaftiert. 

Nach Angaben aus dem Jahr 2018 hat 
die Polizei 7109 Personen in Gewahrsam 
genommen, nachdem sie in einem Jahr 
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110.000 Social-Media-Konten unter-
sucht hatte. Im Jahr 2017 wurden 39.000 
Social-Media-Konten untersucht, 3000 
Verdächtige wurden von einem Gericht 
inhaftiert und 1400 Personen wurden 
unter Auflagen freigelassen. (57) 2754 von 
ihnen wurden mit der Begründung festge-
nommen, Inhalte mit Bezug zu Straftaten 
geteilt zu haben. (58)

GESETZ WEGEN 
PRÄSIDENTENBELEIDIGUNG 
SCHRÄNKT MEINUNGSFREIHEIT EIN
Der in Artikel 299 des türkischen Straf-

gesetzbuchs geregelte Straftatbestand der 
Präsidentenbeleidigung wurde genutzt, 
um der Presse- und Meinungsfreiheit 
weitere Steine in den Weg zu legen. Allein 
im Jahr 2017 wurden 20.539 Ermittlungen 
eingeleitet und 2099 Personen verurteilt. 
(59) Insbesondere nach dem Bekannt-
werden des Korruptionsskandals vom
17. bis 25. Dezember wurden seit 2014
13.000 Klagen wegen des Straftatbestand
der Präsidentenbeleidigung von Erdoğan
eingereicht. (60) Kritische Äußerungen
von Nutzern in den sozialen Medien, von
Künstlern, Medienschaffenden, Karikatu-
risten, Studenten, Gewerkschaftern, einfa-
chen Bürgern und Minderjährigen haben
dazu geführt, dass sie wegen Beleidigung
des Präsidenten vor Gericht gestellt
wurden. Es ist bemerkenswert, dass sogar
Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren we-
gen Präsidentenbeleidigung strafrechtlich
verfolgt werden, weil sie entsprechende
Inhalte in den sozialen Medien teilen.

KINDER IM ALTER VON 
12–15 JAHREN WEGEN 
PRÄSIDENTENBELEIDIGUNG 
VOR GERICHT 
Nach Angaben des Justizministeriums, 

Generaldirektion für Justizregister und 
Statistik, wurden im Jahr 2014 aufgrund 
von Artikel 299 tStGB 132 Personen vor 
Gericht gestellt, darunter ein Minderjähri-
ger. Im Jahr 2015 wurden 1953 Personen 

vor Gericht gestellt, darunter 76 Minderjäh-
rige. Im Jahr 2016 wurden 4187 Personen, 
darunter 148 Minderjährige, vor Gericht 
gestellt. Von den minderjährigen Perso-
nen, die 2016 vor Gericht gestellt wurden, 
waren 54 zwischen 12 und 15 Jahre alt. 
Im Jahr 2017 gab es einen großen Sprung: 
340 von 6033 Personen, die vor Gericht 
gestellt wurden, waren minderjährig (42 
von ihnen waren zwischen 12 und 15 
Jahre alt). Nach den Statistiken des Minis-
teriums ist im gleichen Zeitraum auch die 
Zahl der Verurteilungen gestiegen. Im Jahr 
2014 wurden 40 Personen wegen Belei-
digung des Präsidenten verurteilt, im Jahr 
2015 waren es 238 Personen. Im Jahr 
2016 stieg diese Zahl um das Vierfache 
auf 884, und im Jahr 2017 sogar auf scho-
ckierende 2099 Verurteilungen. (61)

Sogar Personen, die den Slogan „Hırsız 
Var“ („Da ist ein Dieb“) teilten, in dem 
Erdoğans Name nicht genannt wird und 
der als Kritik an der Korruption in Umlauf 
gebracht wurde, wurden festgenommen. 
Es wurden Prozesse gegen sie eingeleitet, 
weil sie die Straftat der Präsidentenbeleidi-
gung begangen hätten. (62)

FAZIT
Mehr als die Hälfte der weltweit hinter 

Gittern lebenden Journalisten befindet 
sich in der Türkei. Die Türkei scheint sich 
mit jedem Tag weiter von Demokratie 
und Freiheit zu entfernen. Indem er den 
Mediensektor auf verschiedene Weise 
kontrolliert, übt Erdoğan psychologischen 
Druck aus und verdreht die Wahrnehmung 
der Öffentlichkeit. 

Das derzeitige Regime lässt keine 
Meinungsfreiheit zu und verhindert die 
Existenz anderer Weltanschauungen. 

Die türkische Regierung muss sicher-
stellen, dass die von ihr unterzeichneten 
und ratifizierten internationalen Abkom-
men wie die Europäische Menschen-
rechtskonvention, die sie ausgesetzt hat, 
sowie die türkische Verfassung wieder 
umgesetzt werden.
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